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„Hartz plus“ statt „Hartz pur“:  Soziale Beschäftigungsunternehmen erwarten von der Politik Konzepte zur Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen!




1.
Die aktuelle Lage - der Blick zurück 
Um meinen background zu verstehen möchte ich Ihnen zuerst sagen, dass ich die ERLACHER HÖHE leite, einen diakonischen Einrichtungsverbund für arbeits- und wohnungslose Menschen. Wir erreichen täglich an 11 Orten in BaWü derzeit rund 750 Menschen.
In den letzten 6 Jahren haben wir bei der ERLACHER HÖHE 2.130 Menschen in verschiedensten Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen unterstützt, und dabei ein Drittel von ihnen wieder in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt. 
Ehrenamtlich arbeite ich im DWW mit und bin dort Vorsitzender des FV ALO, in dem sich etwa 20 Beschäftigungsträger zusammengeschlossen haben. Dort werden etwa 1.800 Maßnahmeplätze für arbeitslose Menschen angeboten; im Vorjahr waren es noch 2.400.
Meine Damen und Herren, Arbeitshilfen sind dadurch gekennzeichnet, dass es für sie keine Regelfinanzierung gibt. Sie werden in Form eines „Patchworks“ durch unterschiedliche Quellen finanziert. Hauptanteile sind Mittel der Kommunen, des Arbeitsamtes, des Europäischen Sozialfonds und in BaWü bis zum 31.3.03 des Landesprogramms für Langzeitarbeitslose. Hinzu kommen selbst erwirtschaftete Erträge, die sich je nach Betätigungsfeld des Trägers zwischen 30 und 60 Prozent des Aufwands bewegen.  Sie sagen zugleich aus: so hoch ist die effektive volkswirtschaftliche Wertschöpfung unmittelbar!
Innerhalb dieses Finanzierungsmix bestanden immer Dynamik und Finanzunsicherheit, die sich aus der jeweiligen politischen Situation ergab. Dabei könnte man fast als Treppenwitz der Geschichte bezeichnen, was wir aktuell erleben. 
Zu Zeiten der Kohl – Regierung sagte man uns: eure Projekte sind Quatsch, die brauchen wir nicht! Die damalige Opposition sagte: wir brauchen öffentlich geförderte Beschäftigung dringend, aber leider sind wir nicht an der Macht!

Dann kamen die Wahlen 1998 und 2002. Und heute höre ich z.B. von einem nahe stehenden SPD – Abgeordneten: wir brauchen mehr Markt, wir müssen deregulieren, dann kommen auch wieder Arbeitsplätze. Der CDU – Mann sagt dagegen: wir brauchen dringend öffentlich geförderte Beschäftigung, aber wir sind nicht an der Macht! Und die FDP – Abgeordnete jammert, die Augen von Krokodilstränen feucht hinter der Designerbrille, über Überregulierung und Strangulierung durch Gesetze, die sie in der Zeit ihrer Regierungszugehörigkeit selbst mit beschlossen hat!
Man könnte darüber wirklich lachen, wenn die Lage nicht so ernst wäre. 
Fakt ist:

· Seit 20 Jahren wechseln sich Bund, Land und Kommunen mit unabgestimmten und teilweise realitätsfernen Programmen ab, die Arbeitslosigkeit mit Sonder- und Anschubprogrammen zu bekämpfen.

· Seit 20 Jahren verschiebt Politik weitgehend konzeptionslos und aus versäultem Bund-Land-Kommune-Denken die Zuständigkeit der Finanzierung von Arbeitshilfen von einem zum anderen und zurück.

· Seit 20 Jahren verschließt sich der allgemeine Arbeitsmarkt den Langzeitarbeitslosen.

· Seit 20 Jahren fordern Kirche und Diakonie einen verlässlich gestalteten zweiten Arbeitsmarkt um der ausgegrenzten Menschen willen.
· Seit 20 Jahren verzichten wir als Gesellschaft auf soziale Integration und alle Chancen, die verlässlich finanzierte, öffentlich geförderte Beschäftigung ins sich trägt.
Fakt ist aber auch:

· Beschäftigungsunternehmen verfügen über teils jahrelange Erfahrung in der Beschäftigung schwervermittelbarer Menschen unter widrigen Bedingungen
· Es liegen viele gesellschaftlich sinnvolle und wünschenswerte Aufgaben, vor allem in sozialen und ökologischen Bereichen, brach. Dienstleistungen für ältere Menschen, im Bildungsbereich, Verbesserung kommunaler Serviceleistungen, haushaltsnahe Dienstleistungen u.v.m. sind Aufgaben, die derzeit nur unzureichend erfüllt werden. Hier liegen Chancen, hier müssen wir ansetzen und Beschäftigung langzeitarbeitarbeitsloser Menschen mit dem Doppeleffekt organisieren, dass sie mit gesellschaftlich wünschenswerten Aufgaben zusammengebracht werden! 
· Das Beschäftigungspotential sozialer und kommunaler Beschäftigungsunternehmen ist enorm. Nein – es ist nicht der Königsweg aus der Massenarbeitslosigkeit. Aber wir gehen davon aus, dass soziale und kommunale Beschäftigungsträger zusätzlich mindestens 300.000 neue Arbeitsplätze im Niedriglohnbereich schaffen können, wenn deren Arbeit auf eine vernünftige wirtschaftliche Basis gestellt wird!
Als praktikablen Vorschlag hat unser Fachverband den „Beschäftigungsgutschein“ entwickelt und in die politische Debatte eingebracht. 
2. 

Hartz und die Folgen
Die Umsetzung des Hartz-Konzeptes bzw. dessen, was davon übrig bleibt, zielt im Kern ab auf: 

· Modernisierung der Arbeitsverwaltung

· Vermeidung von Arbeitslosigkeit, 

· schnelle Vermittlung von arbeitslosen Menschen 

· Verkürzung von Zeiten der Arbeitslosigkeit 
Hartz schuf ein arbeitsmarktpolitisches, aber kein beschäftigungspolitisches Konzept.
Das Kernproblem - der Mangel an Arbeitsplätzen – wird dadurch erkennbar nicht gelöst und kann wohl auch so nicht gelöst werden. Dafür ist primär die Wirtschaft zuständig, die aber seit Jahren die erforderlichen Arbeitsplätze nicht schaffen kann - oder will. 

Meine Damen und Herren, wir produzieren aktuell in Deutschland soziale Ausgrenzung und verfestigen Armutsbiographien. Von sozialer Integration kann keine Rede sein – im Gegenteil! Langzeitarbeitslose Menschen mit vermittlungshemmenden Merkmalen, eine originäre Zielgruppe sozialer Beschäftigungsunternehmen, stehen nicht mehr im Fokus der aktiven Hilfen. Sie werden stigmatisiert und künftig in die Sozialhilfe abgeschoben – daraus erwächst  künftig das zentrale, gesellschaftliche Problem!

Im Bereich der Arbeitsmarktpolitik brachte Hartz aus Sicht sozialer Beschäftigungsunternehmen vor allem Verunsicherung und Rückschritt. Dies gilt auch für die 2. Auflage der Hartzgesetze, die zum 1.1.04 angekündigt sind und soweit wir davon wissen.
Nicht mehr individuelle Bedürfnisse sollen Maßstab für die existentielle Absicherung und arbeitsmarktpolitische Unterstützung durch die sozialen Sicherungssysteme sein. Nein - der Bedarf des Marktes wird über die Termini „Arbeitsmarkttauglichkeit“ und „Vermittelbarkeit“ zum neuen Dogma der Erwerbsfähigkeit erklärt – dies ist Utilitarismus pur und Neoliberalismus im Quadrat!
Seit Einführen der 1. Hartz-Gesetze wird immer deutlicher, dass es der Bundesanstalt nur noch um die sog. arbeitsmarktnahen Arbeitslosen geht. Florian Gerster
 sagte, dass „die Arbeitsämter Gelder etwa für Weiterbildungsmaßnahmen auf jene Arbeitslosen konzentrieren würden, die die größten Chancen bei der Vermittlung hätten“. Beim Arbeitsamt gefragt ist als Kunde nur noch der leicht vermittelbare Premiumarbeitslose. 
Eine Frage bleibt offen: was soll mit Menschen geschehen, die als Schwervermittelbare derzeit systematisch ausgegrenzt
 werden, indem die BA Qualifizierungsangebote, ABM, Eingliederungshilfen, Berufsvorbereitung usw. eindampft?
Dabei verfolgt Gerster strikt den Kurs, keine weiteren Mittel aus dem Bundeshaushalt anzufordern, was wir für völlig inakzeptabel halten. Gleichzeitig steigt die Zahl der Arbeitslosen, so dass der BA Einnahmen durch Versicherungsleistungen weg brechen. Die Folge davon ist, dass am  Eingliederungstitel Einsparungen vorgenommen werden müssen.
A propos Gerster: Ich verhehle nicht, dass ich über manchen Aussagen von ihm verblüfft bin. Vielleicht könnte ihm mal einer erklären, dass er nicht Vorstandsvorsitzender einer börsennotierten AG, sondern der Bundesanstalt für Arbeit ist!  Und bei dieser Gelegenheit könnte man ihm auch die Regierungserklärung
 vom 14. März erläutern, in der Gerhard Schröder Eckpunkte definiert und im Blick auf arbeitslose Menschen sagte: „Wir geben das Ziel nicht auf, dass jeder, der arbeiten kann und will, dazu auch Möglichkeiten bekommt.“  

Irgendwas muss der Mann falsch verstanden haben. 
3.
Auswirkungen für soziale Beschäftigungsunternehmen 

Auf Basis einer aktuellen Umfrage im Februar 2003 unter Trägern der Arbeitslosenhilfe im Bereich der Diakonie Württemberg wirken sich die oben aufgezeigten Veränderungen betriebswirtschaftlich schon aus. Bei 11 Trägern, die sich an der Bllitzumfrage beteiligten, im Jahr 2003 über 5,6 Millionen Euro weniger zur Verfügung stehen
 als in 2002. 
Dies führt notwendigerweise im Jahr 2003 zu einem Abbau der Mitarbeiter- und Platzzahlen um weitere 10 Prozent. Bereits jetzt haben wir einen Abbau der Beschäftigungsplätze in einem Jahr von ca. 2.400 auf 1.800 zu verzeichnen.

Bei den befragten Trägern wurde im Jahr 2002 ein kumuliertes Gesamtergebnis in Höhe von – 700 T€ erwirtschaftet. Prognosen für 2003 gehen von einem noch  negativeren Gesamtergebnis aus. Drei diakonische Träger mussten bereits Insolvenz anmelden. Es ist richtig ernst!
Im Bereich der durch die Kommunen finanzierten Hilfen zur Arbeit  (HzA im BSHG) macht sich der arbeitsmarktpolitische Paradigmenwechsel drastisch bemerkbar. 

Sozialhilfeträger wollen bis auf wenige Ausnahmen auf ein Abwickeln der HzA bis Ende 2003 einstellen, da mit keinen Entlastungseffekten für den kommunalen Haushalt mehr gerechnet wird. Da helfen auch Brandbriefe von Minister Clement nicht. So wirkt schon jetzt die 2. Hartgesetzserie – noch ohne dass sie in Kraft wäre! Hier muss Politik dringend gegensteuern!
Wenn nicht, werden zu den aktuell ca. 4,7 Mio. Arbeitslosen weitere 500.000 hinzukommen. Öffentlich geförderte Beschäftigung kommt zunehmend zum Erliegen. Die betroffenen Menschen bleiben auf der Strecke. 

Meine Damen und Herren, 
Arbeitslosigkeit ist zwar individuell schicksalhaft, aber nur wenn und solange es keine adäquaten Konzepte, sprich: eine aktive Beschäftigungspolitik – gibt. 
Das gebetsmühlenhaft vorgetragene Argument mangelnden Geldes stimmt so einfach nicht. Der öffentlichen Verschuldung von 1,5 Billionen € steht immerhin ein privates Nettobarvermögen von 7 – 8 Billionen € gegenüber. Dies kann und darf man nicht einfach ignorieren! Hier ist Politik gefordert, für mehr Verteilungsgerechtigkeit zu sorgen und somit Handlungsfähigkeit zu erhalten. Hier kann ich nur an die Mandatsträger unter uns appellieren: Sie sind hier gefragt!
Meine Damen und Herren, 
langzeitarbeitslose und gehandicapte Menschen sind Teil unserer Gesellschaft, sie sind weiterhin existent und werden ohne Beschäftigung und damit ohne Tagesstruktur das Bild vieler Innenstädte künftig prägen. Das arbeitsmarktpolitische Problem wandelt sich damit mittelfristig auch zu einem ordnungspolitischen. 
Vorrangig ist jedoch die Würde jedes einzelnen Menschen. Deshalb müssen wir die Menschen wieder in den Mittelpunkt von politischem Handeln rücken. Vor allem sie als Betroffene müssen wir fragen, welche Unterstützung sie brauchen. Wir kritisieren an dieser Stelle, dass weder in der Hartzkommission noch in anderen spitzenpolitischen Runden mit den Betroffenen und ihren Vertretern geredet wir, sondern über sie! Ein Lichtblick ist die beabsichtigte Fachanhörung von Bündnis90/Die Grünen am 3. April in Berlin. Ich hoffe sehr, dass dazu auch Betroffene eingeladen wurden!

Lassen Sie mich an dieser Stelle Markus Kurth MdB zitieren. Er macht sich in seinem Diskussionspapier vom 24. Februar Gedanken zum Thema „Creaming“ Gedanken. Kurth führt darin u.a. aus, dass die Frage, ob „Erwerbsfähigkeit“ oder aber „Arbeitsmarktnähe“ Kriterium bei der Verteilung aktiver Förderleistungen ist,  ein Dreh- und Angelpunkt sei. Dies kann man nur nachdrücklich unterstützen! Den an der Entscheidung der „Nicht-Integrierbarkeit“ erfolgen die Verurteilung zur Perspektivlosigkeit, Diskriminierung und dauerhafte Ausgrenzung. Sollte das wirklich gewollt sein?

Dagegen steht klar das Bild einer integrierten Gesellschaft. Einer Gesellschaft der Teilhabe, der Partizipation und der Lebenschancen. 
Deshalb nochmals mein leidenschaftlicher Apdell: Die mit erzwungener Arbeitslosigkeit verbundene menschliche Not, die enorme Verschwendung humaner Ressourcen bei gleichzeitiger Nichterfüllung staatlicher und kommunaler Aufgaben aus Mangel an Ressourcen darf nicht so bleiben. Wir müssen umsteuern, bevor es zu spät ist!

Die Erkenntnis wächst vielleicht derzeit doch, wie auch die heutige Tagung zeigen mag!
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1.2. 
1.3. 

4.
Lösungen sind gefragt! 
Abschließend möchte ich vortragen, was aus Sicht sozialer Beschäftigungsunternehmen realisiert werden muss. 
Unsere Vorschläge und Erwartungen münden in acht Punkte, die von „Hartz pur“ zu  „Hartz plus“ führen:
1. Für Menschen, die am Arbeitsmarkt aufgrund Alters oder persönlicher Probleme wie Qualifikationsmängel, Sprachprobleme, Krankheit, Behinderung etc. ausgegrenzt werden, müssen Alternativen zur erzwungenen Passivität geschaffen werden – wir wollen keine Kultur der Ausgrenzung!
2. Arbeitslose Menschen in die Lage versetzen, sich ihren Lebensunterhalt wenigstens anteilig, möglichst aber weitgehend selbst zu verdienen. 
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42. Aktivierende und sozial gestützte Beschäftigung als volkswirtschaftlich sinnvolle, humane Alternative ausbauen. Dies erfordert einen öffentlich geförderten, verlässlich finanzierten Beschäftigungssektor.
4.
Passivleistungen der Bundesanstalt in Aktivleistungen umwandeln, wobei der individuelle Rechtsanspruch optional z.B. in Form von „Beschäftigungsgutscheinen“ genützt werden kann.
 Das Konzept liegt vor.
5. Schaffung eines eigenständigen Leistungsgesetzes für aktivierende und sozial gestützte Beschäftigung
6.


Anpassung der rechtlichen Normierungen 
(Gemeinnützigkeitsrecht, Steuerrecht etc.) zur Sicherung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von sozialen Beschäftigungsunternehmen.

7. Den Wettbewerb der sozialen Beschäftigungsunternehmen nach der Idee des „best practice“ fördern und fordern.
5. 
8. Armut verhindern: trotz aller erforderlichen Umstrukturierungs- und Sparmaßnahmen kann es nicht sein, dass immer mehr Menschen in Armut getrieben werden. Die von Kanzler Schröder am 14. März angekündigten Veränderungen tragen dieses Risiko in sich, und es findet bei Realisierung eine weitere Spaltung in unserer Gesellschaft statt.
Meine Damen und Herren, etwas läuft völlig schief in unserem Land, wenn eine Arbeitsamtdirektorin
 in Übereinstimmung mit Gerster sagt: „Eine Förderung kommt nur noch in Betracht, wenn eine Eingliederung des Arbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in Aussicht steht.“ 
Sehen Sie mir als kirchlichem Mitarbeiter nach wenn ich an dieser Stelle aus der Bibel zitiere und dagegen halte: „Nicht der Gesunde bedarf des Arztes, sondern der Kranke!“  Will sagen: Nicht diejenige braucht Hilfe durch die BA, die auch alleine zurechtkommt! Sondern derjenige, der z.B. als 52 jähriger Maurer nie mehr einen regulären Arbeitsplatz bekommt und für den nach aktueller Lesart nach 12 Monaten ALG nur übrig bleibt das aufzubrauchen, wofür er ein Leben lang gerackert hat, um dann als Mittelloser bis zum Renteneintritt einen Sozialhilfeanspruch zu erwerben.
Meine Damen und Herren, 
letztlich geht es um den politischen Willen, 
langzeitarbeitslose Menschen zu integrieren anstatt sie auszugrenzen! Dort ist bislang das Kernproblem. Nochmals der Bundeskanzler mit seinem für uns wichtigsten Satz vom 14. März: „Wir geben das Ziel nicht auf, dass jeder, der arbeiten kann und will, dazu auch Möglichkeiten bekommt.“ Deshalb und um der Menschen Willen: Lassen Sie uns nicht resignieren, sondern die Ärmel aufkrempeln! Vielen Dank.
20.01.2003
WOLFGANG SARTORIUS 
Quellen:
Ausführungen des FV Arbeitslosenhilfe vom 10. März 03: „Zur Situation der Träger… nach Kürzungen des Landes, aktuelle arbeitsmarktpolitische Situation und Ausblick“
Konzept Jobs für Jobs – der Beschäftigungsgutschein, Fachverband für Arbeitslosenhilfe im DWW 
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� Stuttgarter Zeitung 20.02.03





� Siehe Kurth, 24.02.2003


� Regierungonline/Regierungserklärung vom 14.03.03


� Hier schlägt das Landesprogramm mit einem Rückgang von 1,9 Millionen, die kommunalen Zuschüsse mit 1,5 Millionen, die Zuschüsse der Arbeitsämter mit 2,3 Millionen und die Umsatzerträge mit einem Rückgang von 0,2 Millionen zu Buche. 





� Auskunft der Bundesanstalt für Arbeit am 28.Januar 2003, Stand Oktober 2002


� PM Nr. 17 vom 20.02.2003 Arbeitsamt Waiblingen
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